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Wochenmarkt - Information; Bericht 
 

 

Sachverhalt: 

 

Der Wochenmarkt wurde coronabedingt stark entzerrt, sodass die Laufwege und 

Aufenthaltszonen zur Einhaltung der Abstandsregelungen vergrößert werden konnten. 

Dementsprechend verläuft der Wochenmarkt derzeit vom Hildegardplatz, über die Rasen- 

und Stufenfläche vor der Residenz bis hin zum Bauernmarktplatz gegenüber Galeria 

Karstadt Kaufhof. Durch die Entzerrung ist es gelungen, alle bisherigen Händler zulassen 

zu können.  

 

Aufgrund der hohen Inzidenzzahlen nehmen die Imbissstände bis auf weiteres nur am 

Mittwoch am Wochenmarkt in Kempten teil. Samstags ist aktuell keine Gastronomie auf 

dem Markt vertreten. Dies hängt mit den hohen Personendichten zusammen, die sich an 

den Samstagen, insbesondere im Umgriff der Imbiss-Stände, auf dem Marktgelände 

bilden. Hier halten sich die Besucher über einen längeren Zeitraum auf. Diese Regelung 

wurde in Absprache mit dem Ordnungsamt und in enger Abstimmung mit den 

betroffenen Imbiss-Standbetreibern getroffen. 

 

Speisen und Getränke dürfen mittwochs ausschließlich To-Go verkauft werden. Auf dem 

gesamten Wochenmarktgelände gilt ein Verzehrverbot.  

 

Die Verkaufsstände bieten weiterhin an beiden Markttagen Ihre Ware zu den gewohnten 

Öffnungszeiten an.  

 

Auf dem gesamten Wochenmarktgelände ist das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht. 

 

Im Rahmen einer Pressemeldung appellierten die Standbetreiber sowie die Marktleitung 

an alle Wochenmarktbesucher, sich nur während der Dauer ihres Einkaufs auf dem Markt 

aufzuhalten sowie sich weiterhin an die geltenden Infektionsschutzmaßnahmen zu halten. 

Um die Durchführung des Marktes auch zukünftig gewährleisten zu können, soll dieser 

ausschließlich zur Deckung des täglichen Bedarfs genutzt werden, jedoch nicht als 

Treffpunkt zum gemeinsamen Aufenthalt und Verzehr. 

 

Die Planung des Winter-Wochenmarktes ab 15.11.2021 ist abhängig vom weiteren 

Verlauf der Pandemie und den dann geltenden Regelungen. Wir werden zu gegebener 

Zeit weitere Gespräche mit den Händlern führen und Sie über das geplante Vorgehen in 

den nächsten Sitzungen auf dem Laufenden halten.  
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